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* 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Hassolit Polyvlies
-                                       Hassolit Polyvlies
- Bestimmungsgemäße Verwendung
des Stoffes / der Zubereitung Zusatzkomponente

Abdichtung

- Hersteller/Lieferant: C. Hasse & Sohn
Inh. E. Rädecke GmbH & Co.KG
Sternstr. 10 - 29525 Uelzen
Tel.: 0581 - 97353-0
Fax: 0581 - 16 2 18
E-Mail: info@hasseundsohn.de

- Auskunftgebender Bereich: Gefahrstoffbeauftragter
- Notfallauskunft / Giftnotruf Klinische Toxikologie der

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ  -  KLINIKUM
Tel. Nr.: +49 (0)6131 / 19 24 0

2 Mögliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfällt
- Besondere Gefahrenhinweise für
Mensch und Umwelt: Nur für gewerbliche Anwender / Fachleute.

Schutzhandschuh (EN374: Butylkautschuk) bis 4 h
- GHS-Kennzeichnungselemente entfällt

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Polyestergewebe

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser

abspülen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
- Hinweise für den Arzt:
- Behandlung Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem.
 ZHD

(Fortsetzung auf Seite 2)
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5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver, Schaum
Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

- Aus Sicherheitsgründen
ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
- Hauptverbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlenstoff und Wasser
- Besondere Schutzausrüstung: Vollschutzanzug tragen.

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

- Weitere Angaben Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation,
Erdreich, Grundwasser oder Gewässer gelangen.
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den
behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Zündquellen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Persönliche Schutzkleidung tragen.

- Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

- Verfahren zur Reinigung/
Aufnahme: In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
- Zusätzliche Hinweise: Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: - 

Verschütten oder Versprühen in geschlossenen Räumen vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Siehe Abschnitt 15

- Lagerung: Siehe Abschnitt 15
- Anforderung an Lagerräume und
Behälter: Siehe Abschnitt 15

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Siehe Abschnitt 15

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Empfohlene Lagertemperatur: +5°C / +30 °C
Luftfeuchtigkeit < 80 %

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

- Zusätzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit
arbeitsplatzbezogenen, zu
überwachenden Grenzwerten: Entfällt

- Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

- Persönliche Schutzausrüstung:
- Allgemeine Schutz- und
Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

HINWEIS: pH-neutrale Hautreinigung und Hautpflege empfehlenswert
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz: Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt /

den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das
Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird
empfohlen.

- Handschuhmaterial Butylkautschuk
- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials Bei Vollkontakt sollten Sie Handschuhe aus Butylkautschuk mit einer Schichtdicke

von ca. 0,7 mm verwenden. Die Durchbruchzeit liegt bei diesen Handschuhen bei
bis zu 240 min.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-
Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen -
beispielweise

  KCL BUTOJECT - 0,7 mm
  (Kächele-Cama-Latex GmbH - Art.-Nr. 898 - http://www.kcl.de/kcl/katalog/
index.html).

Die oben genannten Durchbruchszeiten beruhen auf Labormessungen von KCL
nach EN 374 und sind nur für diesen KCL-Artikel maßgebend.
Diese Empfehlung gilt nur für das Produkt, das von uns geliefert wird und den von
uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Vermischung mit anderen
Substanzen müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten
Handschuhen wenden ( beispielsweise KCL GmbH, 36124 Eichenzell / Tel. +49
6659-87300 / Fax: +49 6659-87155 / vertrieb@KCL.de)
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 374 Teil III werden nicht unter
Praxisbedingungen durchgeführt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 %
der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
HINWEIS: Regelmäßiger Wechsel von Schutzhandschuhen ist notwendig -
mehrmaliger Gebrauch oftmals nicht möglich.

(Fortsetzung auf Seite 4)
 ZHD
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- Als Spritzschutz sind Handschuhe
aus folgenden Materialen geeignet:

Nitrilkautschuk

- Augenschutz:
Dichtschließende Schutzbrille.

Korbbrille.
- Körperschutz: - Arbeitsschutzkleidung (lange Hose, Langarmhemd). Unbedeckte Hautstellen,

auch bei heißem Wetter, vermeiden.
- Abhängig von der Verarbeitung: Sprühdichte Hosen oder sprühdichte
Arbeitsanzüge verwenden

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: fest
Farbe: weiß
Geruch: geruchlos

- Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Der Stoff ist nicht entzündlich.

- Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur: 300°C

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

- Dichte: Nicht bestimmt

- Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unlöslich
Organische Lösemittel: 0,0 %

10 Stabilität und Reaktivität

- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

- Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizität: - 
- Primäre Reizwirkung: - 
- an der Haut: Keine Reizwirkung

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- am Auge: Keine Reizwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusätzliche toxikologische
Hinweise: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht

das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen
keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der
letztgültigen Fassung.

12 Umweltspezifische Angaben

- Weitere ökologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse: NWG (D) - nicht wassergefährdend

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung: Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
- Abfallschlüsselnummer: Siehe EAK
- Europäischer Abfallkatalog
04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: - 

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: - 
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR
- ICAO/IATA Klasse: - 

- UN "Model Regulation":
- 

- Transport/weitere Angaben: - 

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu

beachten.
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Listen oder sonstigen uns
bekannten Literaturquellen.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- R-Sätze: entfällt

- Besondere Kennzeichnung
bestimmter Zubereitungen: Nur für gewerbliche Anwender / Fachleute.

Schutzhandschuh (EN374: Butylkautschuk) bis 4 h

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur
Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§22 JArbSchG)

- Klassifizierung nach VbF: nicht mehr gültig - siehe BetrSichV
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV): - 

- Lagerklasse 13

- Technische Anleitung Luft:
- Klasse  Anteil in % - 

- Wassergefährdungsklasse: WGK: NWG (D) nicht wassergefährdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
- Lagerung Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- VOC und MAL  .
- MAL 00-1

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Änderungen zur vorangegangenen Version sind mit "*" am linken Rand gekennzeichnet.
Das neue Sicherheitsdatenblatt ersetzt die vorangegangene Version, die hiermit ungültig ist.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Gefahrstoffbeauftragter
- Abkürzungen und Akronyme: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible
liquids, Austria)

- * Daten gegenüber der Vorversion
geändert   

 ZHD


